
ÄNDERUNGSANTRAG
Motorisierte Hänge-/Paragleiter

Betrifft: Änderung der Eintragung eines Luftfahrzeuges

Luftfahrzeugart: Kennzeichen:    

Baumuster: Tragwerk:  Antriebseinheit: 

Hersteller: Tragwerk: Antriebseinheit: 

Seriennummer: Tragwerk: Antriebseinheit: 

Baujahr: Tragwerk: Antriebseinheit: 

MTOW (Maximum take off weight):
Kombination Tragwerk + Triebwerk

Der  Halter  beantragt  die  Änderung  der  Eintragung  obengenannten  Luftfahrzeuges  im  Luftfahrzeugregister  auf  Grund
folgender Angaben und Nachweise:

Eigentümer:

Titel  Vorname Nachname

geboren am in Staatsbürgerschaft

Anschrift
Straße, Hausnummer

Anschrift
Land Postleitzahl  Ort

Email Telefon (tagsüber)

Halter:

Titel Vorname Nachname

geboren am In Staatsbürgerschaft

Anschrift
Straße, Hausnummer

Anschrift
Land Postleitzahl

 

Ort

Email Telefon (tagsüber)

Ort/Datum Name in Blockbuchstaben und Unterschrift des Antragstellers
(Unterschriftsberechtigungen beachten)

Gebühren: € 1xTP15 der Gebührenordnung des ÖAeC/FAA idgF
feste Gebühren gemäß Gebührengesetz (GebG) + Porto

Information: Die gemäß Gebührengesetz und Gebührenordnung des Österreichischen Aero-Clubs vorgeschriebenen 
Beträge werden nachträglich in Rechnung gestellt.

Erläuterungen zum Antrag siehe umseitig
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ERLÄUTERUNGEN

Der Antrag auf Änderung ist vom Halter des Luftfahrzeuges zu stellen.

Eigentümer:
Name und Anschrift des Eigentümers im vollen Wortlaut (mit Postleitzahl).
Eigentumsnachweis: Vorlage von Urkunden über den Rechtstitel des Eigentümers, (Zahlungsbestätigung,
Eigentumsübertragungserklärung, Kaufvertrag mit Übernahmebestätigung)

Halter:
Name und Anschrift des Halters im vollen Wortlaut (mit Postleitzahl).
Verfügungsberechtigung: Erklärung des Eigentümers, dass dem Halter die Verfügungsgewalt übertragen wurde,
in Form einer Halterschaftsübertragungserklärung (nur erforderlich, wenn Eigentümer und Halter nicht iden-
tisch).

Die Staatsbürgerschaft des Halters ist gemäß § 16 Abs.2 Luftfahrtgesetz, BGBl.Nr. 253/1957 idgF nachzuweisen.

• Bei Einzelpersonen durch Vorlage der Urkunde.

• Bei Vereinen durch Vorlage einer Amtsbescheinigung der zuständigen Vereinsbehörde über den Bestand,
die Zeichnungsberechtigung und den letztgewählten Vereinsvorstand. Staatsbürgerschaftsnachweis der
Zeichnungsberechtigten.

• Bei Firmen durch Vorlage eines Firmenbuch-Auszuges, Gewerbescheines etc.

Für die persönlichen Vertreter (Geschäftsführer etc.) ist der Nachweis der österreichischen Staatsbürgerschaft
zu erbringen.

Mehrere Eigentümer oder Halter eines Luftfahrzeuges haben einen Bevollmächtigten im Inland zu bestellen,
der allein zur Stellung von Anträgen und zum Empfang von Zustellungen ermächtigt ist.
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